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Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Bad Griesbach 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 12.05.2026 (Zeichen RNB-12.KR-1444.38-1-
14-2) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt. 
Gemäß Art. 24. KommZG i.V.m Art. 65 Abs. 3 GO und § 22 der Verbandssatzung wird die Haushalts-
satzung hiermit amtlich bekannt gegeben.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während der üblichen Öffnungszeiten beim Zweckver-
band Bad Griesbach, Thermalbadstraße 4, 94086 Bad Griesbach bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung öffentlich zur Einsicht aus.  
 
Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohlfühl-Therme Bad Griesbach für das 
Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 
 

 im Erfolgsplan  
 in den Erträgen mit 4.270.500,00 € 
 in den Aufwendungen mit 8.185.400,00 € 
 Ergebnis -3.914.900,00 € 

 

 im Vermögensplan  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.580.000,00 € 

 
§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Zweckverbandes Bad 
Griesbach werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wohlfühl-Therme Bad Griesbach 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Eine Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß  
§ 20 Abs. 1 der Verbandssatzung auf 2.600.000,00 € festgesetzt. 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 
 

Bezirk Niederbayern 60% = € 1.560.000,00 
Landkreis Passau 20% = €    520.000,00 
Stadt Bad Griesbach 20% = €    520.000,00 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes wird 
auf € 650.000,00 festgesetzt. 
 

§ 6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Landshut, den 12.05.2026 
gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
I. 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Schulverband Aicha vorm Wald folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 im Verwaltungshaushalt in den  Einnahmen und Ausgaben mit 378.248 Euro 
 und 
 im Vermögenshaushalt in den  Einnahmen und Ausgaben mit  29.625 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 285.000 Euro festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird für die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 1. Oktober 2025 auf 76 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.750,00 Euro festgesetzt. 
 
4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 0.00 Euro festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage) 

 
5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom  

1. Oktober 2025 mit insgesamt 76 Verbandsschülern zu Grunde gelegt. 
 
6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 63.041,33 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Aicha vorm Wald, 13. Mai 2026 
Schulverband Aicha vorm Wald 
 
gez. Hatzesberger 
 
G e o r g  H a t z e s b e r g e r  
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.05.2026, Gz. 31-941.03-
6, SG. 31-03, mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, 
Art. 40 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung 2026 wird hiermit gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 24 KommZG 
amtlich bekanntgemacht. Gleichzeitig wird die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen wei-
teren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung im Verwaltungsgebäude (Zimmer EG 03 b) der Ge-
meinde Aicha vorm Wald, Hofmarkstraße 2, 94529 Aicha vorm Wald, öffentlich ausgelegt (Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 BaySchFG, Art. 40 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV). 
 
 
Aicha vorm Wald, 13. Mai 2026 
Schulverband Aicha vorm Wald 
 
gez. Hatzesberger 
 
G e o r g  H a t z e s b e r g e r  
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal 
(Landkreis Passau) 

 
für das Wirtschaftsjahr 2026 

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal hat in der Sitzung 
am 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung 2026 beschlossen: 
 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 26 
Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der 
Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal folgende 
 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt im 
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Erfolgsplan  
in den Erträgen mit       4.180.400,00 € 
und in den Aufwendungen mit      3.917.100,00 € 
 
und 
 
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit  11.711.300,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 5.500.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Für das Haushaltsjahr 2027 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.  
 

§ 4 
 

(1) Betriebskostenumlage 
    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
(2) Investitionsumlage 
    Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. Die erhöhte Summe stellt die Liquidität bis zum Eingang 
der Förderung nach RzWas sicher. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Neukirchen am Inn, den 19.05.2026 
 
Zweckverband Wasserversorgung 
Unteres Inntal 
 
gez. 
Manfred Hammer, Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13. April 2026 Gz: 944 
mitgeteilt, dass für § 2 – Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen – die rechtsaufsichtliche Genehmigung für einen Betrag in Höhe von 5.500.000 
€ erteilt wird (Art 40 KommZG i. V. m. Art. 71 Abs. 2 GO)  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung 2026 wird hiermit gemäß Art. 24 KommZG in Verbindung mit § 25 Abs. 1 der 
Verbandssatzung amtlich bekannt gemacht.  
 
Gleichzeitig wird die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht. 
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Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal, Eichetstraße 12, 94127 Neuburg 
am Inn, gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit Art. 40 KommZG und § 4 BayKommV zur Einsicht 
bereit. 
 
 

Bekanntmachung 
Über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 

des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Inntal 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.04.2026 den geprüften Jahresabschluss 2024 

behandelt.  
 
Die Verbandsversammlung fasste folgende Beschlüsse zum Jahresabschluss  
 
Jahresabschluss 2024 
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2024 mit einer Bilanzsumme von 
13.184.461,39 € fest. Der Jahreserfolg (Gewinn) wird auf das nächste Jahr vorgetragen. Der Be-
schluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach § 25 Abs. 4 EBV ortsüblich bekannt zu 
geben. Gleichzeitig wird dem Verbandsvorsitzenden sowie der Werkleitung für den Jahresabschluss 
2024 Entlastung erteilt.  
 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Matzeder*Kannamüller & Kollegen GmbH erteilte für den Jah-
resabschluss 2024 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Inntal, Neuburg am Inn, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckver-
bands Wasserversorgung Unteres Inntal, Neuburg am Inn, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 
zum 31.12.2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 31.12.2024 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-
verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den Jahresabschluss und 
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den Lagebericht 
Der Werkleiter ist als gesetzlicher Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner ist der Werkleiter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf Grund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Werkleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der Werkleiter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Werkleiter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 
 
Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Zweckverbands zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf Grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht auf Grund von dolosen Handlungen und Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko das aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, Irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Zweckverbands abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Werkleiter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbands. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Werkleiter dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Werkleiter zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Passau, den 30.03.2026 
 
Matzeder * Kannamüller & Kollegen GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Gezeichnet 
Reiner Kannamüller 
Wirtschaftsprüfer 
 
3. Der Jahresabschluss 2024 liegt in der Zeit vom 01.06.2026 bis 15.06.2026 während der allgemeinen 

Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal, Ei-
chetstraße 12, 94127 Neuburg am Inn zur Einsicht auf.  

 
Neukirchen am Inn, 19.05.2026 
Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal 
 
Manfred Hammer 
Verbandsvorsitzender 
 


